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Natu ra 2000-Verträglichkeits u nters u chu ng für d as  
VSG „Vogelsberg“ 

zu  möglichen Vorranggebieten Wind energie im 
Teilregionalplan Energie Mittelhes s en

Karte 3: Ergebnisse der Erheblichkeitsbetrachtung
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35390 Gießen

DTK25Kartengrundlage: 

Wind kraftanlagen
!> im Verfahren

!> Genehmigung vor 2004

!> Genehmigung nach 2004

!> Genehmigung nach 2013 (nicht errichtet)

VRG WE ohne Repowering-Option

Gebietsgrenzen
VSG "Vogelsberg" (5421-401)

3000 m-Puffer

Tel.: 0 64 02 - 51 96 21-0
Fax: 0 64 02 - 51 96 21-30
mail@tnl-umwelt.de
www.tnl-umwelt.de

Raiffeisenstraße 7
35410 Hungen

TNL Umweltplanung

Unters u chu ngsku lis se
VRG Windenergie mit Kennziffer5401

Zu s ammenfas s end e Ergebnis s e d er FFH-Verträglichkeit

Erhebliche Beeinträchtigungen können nur unter Berücksichtigung
kumulativer Wirkungen beim Schwarzstorch ausgeschlossen werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden

Erhebliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen können nur unter Berücksichtigung
kumulativer Wirkungen beim Schwarzstorch und der Waldschnepfe
ausgeschlossen werden.


